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I

(Mitteilungen)

KOMMISSION

Euro-Wechselkurs (1)

25. September 2001

(2001/C 271/01)

1 Euro = 7,4382 Dänische Kronen

= 9,8338 Schwedische Kronen

= 0,6275 Pfund Sterling

= 0,9176 US-Dollar

= 1,4382 Kanadische Dollar

= 107,53 Yen

= 1,46 Schweizer Franken

= 8,045 Norwegische Kronen

= 93,17 Isländische Kronen (2)

= 1,861 Australische Dollar

= 2,2503 Neuseeland-Dollar

= 8,0545 Rand (2)
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(1) Quelle: Von der Europäischen Zentralbank veröffentlichter Referenz-Wechselkurs.
(2) Quelle: Kommission.



Informationsverfahren � Technische Vorschriften

(2001/C 271/02)

(Text von Bedeutung für den EWR)

Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informations-
verfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste
der Informationsgesellschaft (ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37; ABl. L 217 vom 5.8.1998, S. 18).

Der Kommission übermittelte einzelstaatliche Entwürfe von technischen Vorschriften

Bezugsangaben (1) Titel
Termin des Ablaufs
des dreimonatigen

Status quo (2)

2001/367/B Königlicher Erlass zur ˜nderung des königlichen Erlasses vom 7. Januar 1998 über den Handel mit
Düngemitteln, Bodenverbesserungsmitteln und Kultursubstraten

(3)

2001/378/D Verordnung über die Konformitätsbewertung von Medizinprodukten (Medizinprodukte-Konformitäts-
bewertungsverordnung � MPKV)

5.12.2001

2001/379/FIN Einfuhr von Arzneispezialitäten zum persönlichen Gebrauch 6.12.2001

2001/380/A Verordnung der Salzburger Landesregierung zur Bezeichnung von Önormen gemäß Paragraph 1 Abs.
2 des Bautechnikgesetzes (Önormen-Verordnung 2001)

7.12.2001

2001/381/A Verordnung über den Mindestwärmeschutz von Bauten (Wärmeschutzverordnung) 7.12.2001

2001/382/NL Regelung zur Ausgabe und Markierung geschlossener Beinringe und anderer Kennzeichnungen 11.12.2001

2001/383/NL Regelung zur Festlegung geschützter Tier- und Pflanzenarten im Rahmen des Gesetzes zur Erhaltung
der Flora und Fauna

11.12.2001

2001/384/NL Regelung zur Verwaltung in Bezug auf Besitz von und Handel mit geschützten Tier- und Pflanzen-
arten

11.12.2001

2001/385/NL Regelung zur Freistelllung geschützter Tier- und Pflanzenarten im Rahmen des Gesetzes zur Erhal-
tung der Flora und Fauna

11.12.2001

2001/386/F Im Rahmen einer öffentlichen Anhörung vorgelegte technische Anmerkungen Pro Pharmacopoea 11.12.2001

(1) Jahr, Registriernummer, Staat.
(2) Zeitraum, in dem der Entwurf nicht verabschiedet werden kann.
(3) Keine Stillhaltefrist, da die Kommission die Begründung der Dringlichkeit anerkannt hat.
(4) Keine Stillhaltefrist, da es sich um technische Spezifikationen bzw. sonstige mit steuerlichen oder finanziellen Maßnahmen verbundene Vorschriften (Artikel 1 Nummer

11 Absatz 2 dritter Gedankenstrich der Richtlinie 98/34/EG) handelt.
(5) Informationsverfahren abgeschlossen.

Die Kommission möchte auf das Urteil ÐCIA Security� verweisen, das am 30. April 1996 in der Rechts-
sache C-194/94 (Slg. I, S. 2201) erging. Nach Auffassung des Gerichtshofs sind die Artikel 8 und 9 der
Richtlinie 98/34/EG (ehemalige Richtlinie 83/189/EWG) so auszulegen, dass Dritte sich vor nationalen
Gerichten auf diese Artikel berufen können; es obliegt dann den nationalen Gerichten, sich zu weigern, die
Anwendung einer einzelstaatlichen technischen Vorschrift zu erzwingen, die nicht gemäß der Richtlinie
notifiziert wurde.

Dieses Urteil bestätigt die Mitteilung der Kommission vom 1. Oktober 1986 (ABl. C 245 vom 1.10.1986,
S. 4).

Die Missachtung der Verpflichtung zur Notifizierung führt damit zur Unanwendbarkeit der betreffenden
technischen Vorschriften, die somit gegenüber Dritten nicht durchsetzbar sind.

Eventuelle Auskünfte zu den Notifizierungen sind bei den nachstehenden nationalen Dienststellen verfüg-
bar:
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LISTE DER NATIONALEN DIENSTSTELLEN, DIE MIT DER VERWALTUNG DER RICHTLINIE 98/34/EG
BETRAUT SIND

BELGIEN

Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie
29, avenue de la Brabançonne/Brabançonnelaan, 29
B-1040 Brüssel

Frau Hombert
Tel.: (32 2) 738 01 10
Fax: (32 2) 733 42 64
X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-822=CIBELNOR(A)IBN.BE
Internet: cibelnor@ibn.be

Frau Descamps
Tel.: (32 2) 206 46 89
Fax: (32 2) 206 57 45
Internet: normtech@pophost.eunet.be

D˜NEMARK

Danish Agency for Trade and Industry
Dahlerups Pakhus
Lagelinie AllØ 17
DK-2100 Kopenhagen Ø

Herr K. Dybkjaer
Tel.: (45) 35 46 62 85
Fax: (45) 35 46 62 03
X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD
Internet: kd@efs.dk

DEUTSCHLAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat V D 2
Villenomblerstraße 76
D-53123 Bonn

Herr Shirmer
Tel.: (49-228) 615 43 98
Fax: (49-228) 615 20 56
X400:C=DE;A=BUND400;P=BMWI;O=BONN1;S=SHIRMER
Internet: Shirmer@BMWI.Bund400.de

GRIECHENLAND

Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Michalacopoulou 80
GR-115 28 Athen
Tel.: (30-1) 778 17 31
Fax: (30-1) 779 88 90

ELOT
Acharnon 313
GR-11145 Athen

Herr E. Melagrakis
Tel.: (30-1) 212 03 00
Fax: (30-1) 228 62 19
Internet: 83189@elot.gr

SPANIEN

Ministerio de Asuntos Exteriores
Secretaría de Estado de politica exterior y para la Unión Europea
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras
Políticas Comunitarias
Subdirección general de asuntos industriales, energeticos, transportes,
comunicaciones y medio ambiente
c/Padilla 46, Planta 2a, Despacho 6276
E-28006 Madrid

Frau Nieves García PØrez
Tel.: (34-91) 379 83 32

Frau María `ngeles Martínez `lvarez
Tel.: (34-91) 379 84 64
Fax: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51
X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

FRANKREICH

DØlØgation interministØrielle aux normes
SQUALPI
64-70 allØe de Bercy � tØlØdoc 811
F-75574 Paris Cedex 12
Frau S. Piau
TØl.: (33-1) 53 44 97 04
Fax: (33-1) 53 44 98 88
Internet: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

IRLAND

NSAI
Glasnevin
Dublin 9
Ireland

Herr Owen Byrne
Tel.: (353-1) 807 38 66
Fax: (353-1) 807 38 38
X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;0=NSAI;S=BYRNEO
Internet: byrneo@nsai.ie

ITALIEN

Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato
via Molise 2
I-00100 Roma

Herr P. Cavanna
Tel.: (39-06) 47 88 78 60
X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-ISPIND;
DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA

Herr E. Castiglioni
Tel.: (39-06) 47 05 30 69/47 05 26 69
Fax: (39-06) 47 88 77 48
Internet: Castiglioni@minindustria.it
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LUXEMBURG

SEE � Service de l’Énergie de l’État
34, avenue de la Porte-Neuve
BP 10
L-2010 Luxemburg

Herr J.P. Hoffmann
Tel.: (352) 46 97 46 1
Fax: (352) 22 25 24
Internet: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

NIEDERLANDE

Ministerie van Financiºn � Belastingsdienst � Douane
Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland

Herr IJ. G. van der Heide
Tel.: (31-50) 523 91 78
Fax: (31-50) 523 92 19

Frau H. Boekema
Tel.: (31-50) 523 92 75
E-mail X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF

ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abt. II/1
Stubenring 1
A-1011 Wien

Frau Haslinger-Fenzl
Tel.: (43-1) 711 00 55 22/711 00 54 53
Fax: (43-1) 715 96 51
X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMWA;P=BMWA;A=GV;C=AT
Internet: maria.haslinger@bmwa.gv.at
X400:C=AT;A=GV;P=BMWA;O=BMWA;OU=TBT;S=POST

PORTUGAL

Instituto portuguŒs da Qualidade
Rua C à Avenida dos TrŒs vales
P-2825 Monte da Caparica

Frau Cândida Pires
Tel.: (351-1) 294 81 00
Fax: (351-1) 294 81 32
X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

FINNLAND

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ministry of Trade and Industry
Aleksanterinkatu 4
PL 230 (PO Box 230)
FIN-00171 Helsinki

Herr Petri Kuurma
Tel.: (358-9) 160 3627
Fax: (358-9) 160 4022
Internet: petri.kuurma@ktm.vn.fi
Site Web: http://www.vn.fi/ktm/index.html
X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISET;G=MAARAYKSET

SCHWEDEN

Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
S-11386 Stockholm

Frau Kerstin Carlsson
Tel.: 46 86 90 48 00
Fax: 46 86 90 48 40
E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se
X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT POINT
Site Web: http://www.kommers.se

VEREINIGTES KÖNIGREICH

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
Bay 327
151, Buckingham Palace Road
London SW1, W 9SS
United Kingdom

Frau Brenda O’Grady
Tel.: (44) 171 215 14 88
Fax: (44) 171 215 15 29
X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI, A=Gold 400,
C=GB
Internet: uk98-34@gtnet.gov.uk
Website: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA � ESA

EFTA Surveillance Authority (DRAFTTECHREGESA)
X400:O=gw;P=iihe;A=rtt;C=be;DDA:RFC-822=Solveig.
Georgsdottir@surv.efta.be
C=BE;A=BT;P=EFTA;O=SURV;S=DRAFTTECHREGESA
Internet: Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be
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Mitteilung der Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG)
Nr. 2408/92 des Rates

Geänderte gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen für bestimmte Linienflüge in Portugal

(2001/C 271/03)

(Text von Bedeutung für den EWR)

1. Gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung
(EWG) Nr. 2408/92 hat die portugiesische Regierung be-
schlossen, ab dem 1. Januar 2002 geänderte gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtungen im Linienflugverkehr auf folgen-
den Strecken aufzuerlegen:

� Lissabon/Ponta Delgada/Lissabon,

� Lissabon/Terceira/Lissabon,

� Lissabon/Horta/Lissabon,

� Funchal/Ponta Delgada/Funchal,

� Porto/Ponta Delgada/Porto.

2. Angaben zu den gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen:

� Mindestanzahl der Frequenzen

� auf der Strecke Lissabon/Ponta Delgada/Lissabon sind
in den Monaten Juni bis September vierundzwanzig
Hin- und Rückflüge pro Woche und in den Monaten
Oktober bis Mai sechzehn Hin- und Rückflüge pro
Woche (von denen einer mit Porto kombiniert sein
kann) mit mindestens zwei Hin- und Rückflügen
täglich während des ganzen Jahres durchzuführen;

� auf der Strecke Lissabon/Terceira/Lissabon sind zwei
Hin- und Rückflüge täglich in den Monaten Juni bis
September und ein Hin- und Rückflug täglich in den
Monaten Oktober bis Mai durchzuführen;

� auf der Strecke Lissabon/Horta/Lissabon sind sieben
Hin- und Rückflüge pro Woche in den Monaten Juni
bis September und fünf Hin- und Rückflüge pro
Woche in den Monaten Oktober bis Mai durchzufüh-
ren,

� auf der Strecke Funchal/Ponta Delgada/Funchal sind
zwei Hin- und Rückflüge pro Woche in den Mona-
ten Juni bis September und ein Hin- und Rückflug
pro Woche in den Monaten Oktober bis Mai durch-
zuführen;

� auf der Strecke Porto/Ponta Delgada/Porto sind drei
Hin- und Rückflüge pro Woche in den Monaten Juni
bis September und zwei Hin- und Rückflüge pro
Woche in den Monaten Oktober bis Mai durchzufüh-
ren, von denen einer mit Lissabon kombiniert sein
kann;

� Flugpläne

Vorbehaltlich Einschränkungen der Betriebszeiten auf
den Flughäfen:

� Die Flüge sind zwischen 6.30 Uhr Ortszeit am Ab-
flugort und 00.30 Uhr Ortszeit am Ankunftsort

durchzuführen, wobei zumindest eine tägliche Ver-
bindung auf der Strecke Lissabon und Ponta Delgada
sowie Lissabon und Terceira zwischen 8.00 Uhr und
21.00 Uhr sowie an mindestens drei Tagen pro Wo-
che eine dieser Frequenzen bis 13.00 Uhr gewähr-
leistet sein muss.

� In den Monaten Juni bis September können die oben
genannten Einschränkungen der Flugzeiten in ausrei-
chend begründeten Fällen um 30 Minuten über-
schritten werden.

Müssen mehrere Flüge pro Tag angeboten werden, sind
die Frequenzen regelmäßig auf die gesamten vorgenann-
ten Flugzeiten zu verteilen.

� Kapazitäten

Die anzubietende wöchentliche Mindestkapazität beläuft
sich:

� auf der Strecke Lissabon/Ponta Delgada/Lissabon auf
7 700 Sitzplätze und 160 Tonnen Fracht und Post in
den Monaten April bis Oktober und 5 600 Sitzplätze
und 150 Tonnen Fracht und Post in den Monaten
November bis März;

� auf der Strecke Lissabon/Terceira/Lissabon auf 3 600
Sitzplätze und 90 Tonnen Fracht und Post in den
Monaten April bis Oktober und 2 900 Sitzplätze
und 85 Tonnen Fracht und Post in den Monaten
November bis März;

� auf der Strecke Lissabon/Horta/Lissabon auf 1 250
Sitzplätze und 15 Tonnen Fracht und Post in den
Monaten April bis Oktober und 750 Sitzplätze und
15 Tonnen Fracht und Post in den Monaten Novem-
ber bis März;

� auf der Strecke Funchal/Ponta Delgada/Funchal auf
390 Sitzplätze in den Monaten April bis Oktober
und 260 Sitzplätze in den Monaten November bis
März;

� auf der Strecke Porto/Ponta Delgada/Porto auf 840
Sitzplätze in den Monaten April bis September und
560 Sitzplätze in den Monaten Oktober bis März.

Wenn der mittlere Sitzladefaktor aller eine Strecke be-
dienenden Luftfahrtunternehmen in einer IATA-Flug-
planperiode 75 % überschreitet, ist die in der gleichen
darauf folgenden Flugplanperiode anzubietende Mindest-
kapazität um eine Mindestdifferenz zu erhöhen, die es
ermöglicht, den maximalen Sitzladefaktor zu erzielen.
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� Zusätzliche Kapazitäten

Während der Weihnachts-, Neujahrs- und Osterfeiertage
sind für jeden dieser Feiertage jeweils die nachstehenden
zusätzlichen Mindestkapazitäten bereitzustellen:

� auf der Strecke Lissabon/Ponta Delgada/Lissabon
2 000 Sitzplätze;

� auf der Strecke Lissabon/Terceira/Lissabon 2 000
Sitzplätze,

� auf der Strecke Lissabon/Horta/Lissabon 1 500 Sitz-
plätze.

Während der Hochsaison sind wöchentlich die nachste-
henden Zusatzkapazitäten anzubieten:

� auf der Strecke Lissabon/Ponta Delgada/Lissabon
1 600 Sitzplätze in den Monaten Juni und September
und 4 800 Sitzplätze, in den Monaten Juli und Au-
gust;

� auf der Strecke Lissabon/Terceira/Lissabon 1 600
Sitzplätze in den Monaten Juni und September und
2 600 Sitzplätze in den Monaten Juli und August;

� auf der Strecke Lissabon/Horta/Lissabon 500 Sitz-
plätze in den Monaten Juni und September und
1 240 Sitzplätze und 5 Tonnen Fracht und Post in
den Monaten Juli und August;

� auf der Strecke Funchal/Ponta Delgada/Funchal 260
Sitzplätze im Monat September und 390 Sitzplätze
in den Monaten Juli und August;

� auf der Strecke Porto/Ponta Delgada/Porto 280 Sitz-
plätze im Monat September und 840 Sitzplätze in
den Monaten Juli und August.

Werden die Flüge zeitweilig aus unvorhergesehenen
Gründen (höhere Gewalt oder andere Gründe) unterbro-
chen, muss ab dem Zeitpunkt, zu dem der Betrieb wie-
der aufgenommen werden kann, die vorgesehene Kapa-
zität um mindestens 60 % erhöht werden, bis der durch
die Unterbrechung des Betriebs entstandene Stau von
nicht beförderten Fluggästen vollständig abgebaut ist.

Das angegebene Frachtvolumen, einschließlich der Post-
beförderung ist mit der gleichen wöchentlichen Mindest-
frequenz zu bewältigen wie die Passagierbeförderung.

� Fluggerät

Die Verbindungen sind mit geeigneten Turbostrahlflug-
zeugen zu gewährleisten. Der Betrieb auf dem Flughafen
Horta muss die in ÐAeronautical Information of Portu-
gal� (AIP) veröffentlichten Bedingungen erfüllen.

� Tarife

Die Tarifstruktur muss folgende Tarife umfassen:

a) einen Referenztarif für die Economyklasse ohne Be-
schränkungen:

i) Zwischen Lissabon und Ponta Delgada, Horta und
Terceira: 61 400 PTE (307 EUR) für den Hin-
und Rückflug;

ii) Zwischen Porto und Ponta Delgada: 61 400 PTE
(307 EUR) für den Hin- und Rückflug;

iii) Zwischen Funchal und Ponta Delgada:
43 600 PTE (218 EUR) für den Hin- und Rück-
flug.

b) Eine Reihe nachfrageorientierter Sondertarife, die
Sonderbedingungen unterliegen (z. B. Ausflüge usw.),
einschließlich mindestens eines Pex-Tarifs, der nicht
mehr als:

i) 38 500 PTE (193 EUR) für den Hin- und Rück-
flug für die Verbindungen zwischen den Azoren
und dem Festland;

ii) 28 100 PTE (141 EUR) für den Hin- und Rück-
flug für die Verbindungen zwischen Funchal und
den Azoren beträgt.

c) Ermäßigte Tarife für in der Autonomen Region der
Azoren ansässige Personen und Studenten mit Wohn-
oder Studienort im Gebiet der autonomen Region der
Azoren bzw. mit Wohn- oder Studienort in einem
anderen Teil des nationalen Hoheitsgebiets. Diese
Höchsttarife belaufen sich auf:

i) 32 200 PTE (161 EUR) für den Hin- und Rück-
flug für Einwohner der Azoren für die Verbin-
dungen zwischen den Azoren und dem Festland;

ii) 25 000 PTE (125 EUR) für den Hin- und Rück-
flug für Studenten für die Verbindungen zwischen
den Azoren und dem Festland;

iii) 17 600 PTE (88 EUR) für den Hin- und Rückflug
für Studenten für die Verbindungen zwischen
Ponta Delgada und Funchal.

d) Die Frachttarife auf den Strecken zwischen dem Fest-
land und der Autonomen Region der Azoren betra-
gen:

Lissabon und Porto/
Azoren Funchal/Azoren

Mindestens 1 500 PTE
(7,48 EUR)

1 500 PTE
(7,48 EUR)

Normal 180 PTE
(0,90 EUR)/Kg

145 PTE
(0,72 EUR)/Kg

Große Mengen 160 PTE
(0,80 EUR)/Kg

110 PTE
(0,55 EUR)/Kg

Verderbliche Wa-
re nach Menge

112 PTE
(0,56 EUR)/Kg

95 PTE
(0,47 EUR)/Kg

Besondere Pro-
dukte (*)

140 PTE
(0,70 EUR)/Kg

105 PTE
(0,52 EUR)/Kg

Besondere Pro-
dukte (*) nach
Menge

130 PTE
(0,65 EUR)/Kg

�

(*) Nach IATA-Bestimmungen
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e) Die Tarife für Fluggäste und Fracht, deren Herkunfts-
oder Zielort ein Flughafen in der Autonomen Region
der Azoren ist, von dem aus keine direkte Verbin-
dung zum portugiesischen Festland oder nach Fun-
chal besteht, entsprechen den in den vorstehenden
Absätzen aufgeführten Tarifen. Die Anschlussflüge
für Fluggäste zwischen dem portugiesischen Festland
und der Autonomen Region der Azoren sowie zwi-
schen den Autonomen Regionen sind auf zwei Flug-
scheinabschnitte beschränkt, von denen einer für den
Hin- und ein zweiter für den Rückflug gilt. Die An-
schlussflüge innerhalb der Autonomen Region der
Azoren sind beschränkt auf:

� zwei Flugscheinabschnitte für nicht Ansässige;

� drei Flugscheinabschnitte für Ansässige und Stu-
denten;

� mit Ausnahme der Verbindung nach Corvo, auf
der ein zusätzlicher Flugscheinabschnitt zugelas-
sen wird, wenn keine tägliche Verbindung besteht.

Im Sinne der Bestimmungen des Buchstaben e) sind
die Kosten im Zusammenhang mit den für die Beför-
derung innerhalb der Azoren veröffentlichten Tarifen
von dem Luftfahrtunternehmen zu tragen, das die
Dienste gemäß den vorliegenden Verpflichtungen er-
bringt.

Bei Nichterscheinen kann ein Abzug vorgenommen
werden, der 10 % des Referenztarifs für die entspre-
chende Economyklasse nicht übersteigen darf.

Diese Tarife werden ab dem Jahre 2002 automatisch
alljährlich am 1. April in Anlehnung an die im na-
tionalen Entwicklungsplan veröffentlichte Inflations-
rate des Vorjahres überprüft und von der INAC den
Luftfahrtunternehmen, die die betreffenden Strecken
bedienen, bis zum 28. Februar übermittelt. Die INAC
unterrichtet die Europäische Kommission von den
neuen Tarifen, die nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft tre-
ten. Der für Gebietsansässige geltende Tarif darf nicht
mehr als 60 % des Referenztarifes für die Economy-
klasse betragen.

ÐInterline�-Vereinbarungen mit anderen Luftfahrt-
unternehmen über Tarife für Fluggäste und Fracht
von oder nach Zielen via Lissabon, Porto und Fun-
chal stehen diesen gemeinwirtschaftlichen Verpflich-
tungen nicht entgegen.

Falls die genannten Strecken von verschiedenen Luft-
fahrtunternehmen betrieben werden, treffen diese un-
tereinander Vereinbarungen, die es den Fluggästen
auf der Reise von oder nach einem Flughafen der
Autonomen Region der Azoren ohne direkte Linien-
verbindung nach dem portugiesischen Festland oder
nach Funchal ermöglichen, Teilstrecken ihrer Reise
mit unterschiedlichen Luftfahrtunternehmen zurück-
zulegen.

� Kontinuität und Pünktlichkeit

Abgesehen von Fällen höherer Gewalt darf die Anzahl
der Flüge, die aus vom Luftfahrtunternehmen unmittel-

bar zu verantwortenden Gründen ausfallen, je IATA-
Flugplanperiode 2 % der vorgesehenen Flüge nicht über-
steigen.

Abgesehen von Fällen höherer Gewalt dürfen Verspätun-
gen von mehr als 15 Minuten, für die das Luftfahrtunter-
nehmen unmittelbar verantwortlich ist, höchstens 15 %
der Flüge betreffen.

Die vorgesehenen Flugdienste müssen mindestens für ein
Kalenderjahr sichergestellt werden und dürfen außer im
obengenannten Ausnahmefall nur nach sechsmonatiger
Vorankündigung unterbrochen werden.

� Vermarktung

Die Flüge müssen über mindestens ein Computerreser-
vierungssystem vertrieben werden.

� Postdienste

Die Beförderung von Postsendungen durch den Anbieter
des universalen Postdienstes muss die Qualitätsnormen
eines Universaldienstes und sonstige etwaige gesetzliche
Anforderungen erfüllen.

3. Aufgrund der Bedeutung und Besonderheit der betreffenden
Strecken und der besonderen Anforderungen im Hinblick
auf die Aufrechterhaltung des Flugdienstes für die ultraperi-
pheren Regionen werden die Luftfahrtunternehmen der Ge-
meinschaft auf folgende Punkte hingewiesen:

� Die Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft, die eine
oder mehrere Strecken zu bedienen beabsichtigen, auf
die sich die vorliegenden Verpflichtungen beziehen, ha-
ben vorab einen Wirtschaftsplan vorzulegen, mit dem sie
ihre Fähigkeit nachweisen, die betreffenden Strecken für
die Dauer eines Jahres in Übereinstimmung mit den
festgelegten Verpflichtungen zu bedienen.

� Die Teilnahme steht jedem Luftfahrtunternehmen offen,
das im Besitz einer gültigen Betriebsgenehmigung ist, die
ihm von einem Mitgliedstaat gemäß der Verordnung
(EWG) Nr. 2407/92 des Rates über die Erteilung von
Betriebsgenehmigungen an Luftfahrtunternehmen erteilt
wurde.

� Aufgrund der Besonderheit der Strecken müssen die
Luftfahrtunternehmen nachweisen, dass sie für die be-
treffenden Flüge über Besatzungen verfügen, deren
Mehrheit Portugiesisch spricht und versteht.

� Die Luftfahrtunternehmen müssen ihre Bewerbung um
die Bedienung einer oder mehrerer Strecken unter Wah-
rung der auferlegten Verpflichtungen und ohne jegliche
Ausgleichsforderungen ab dem 30. November 2001 ein-
reichen.

� Bei Unterbrechung der betreffenden Flugdienste ohne die
in den oben ausgeführten gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtungen vorgesehene Vorankündigung, bzw. bei
Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen werden auf
dem Verwaltungswege Geldstrafen verhängt.

Die Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft werden darauf
hingewiesen, dass das Instituto Nacional de Aviaçªo Civil die
Einhaltung der auferlegten gemeinwirtschaftlichen Verpflich-
tungen überwachen wird.
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Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses

(Sache COMP/M.2611 � Schroder Ventures/Goldman Sachs/Cognis)

(2001/C 271/04)

(Text von Bedeutung für den EWR)

1. Am 19. September 2001 ist die Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens gemäß Artikel 4 der
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1310/97 (2),
bei der Kommission eingegangen. Danach ist Folgendes beabsichtigt: Das Unternehmen Schroder Ventures
European Fund Managers II LP (SVEF II), das zur Schroder Ventures Limited Group gehört, und The
Goldman Sachs Group Inc. (GSGI), erwerben im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) der genannten
Verordnung die gemeinsame Kontrolle über das Unternehmen Gognis BV (Cognis) durch den Erwerb von
Anteilsrechten und Vermögenswerten.

2. Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

� SVEF II (Vereinigtes Königreich): Wagniskapital.

� GSGI (USA): Investment-Banking und Wertpapiergeschäft.

� Cognis (Niederlande): Spezialchemikalien.

3. Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, dass der angemeldete Zusammenschluss
unter die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 fällt. Ihre endgültige Entscheidung zu diesem Punkt behält sie
sich allerdings vor.

4. Alle interessierten Unternehmen oder Personen können bei der Kommission zu diesem Vorhaben
Stellung nehmen.

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens zehn Tage nach dem Datum dieser Veröffent-
lichung eingehen. Sie können der Kommission durch Telefax (Nr. (32-2) 296 43 01 oder 296 72 44) oder
auf dem Postweg, unter Angabe des Aktenzeichens COMP/M.2611 � Schroder Ventures/Goldman Sachs/
Cognis, an folgende Anschrift übermittelt werden:

Europäische Kommission,
Generaldirektion Wettbewerb,
Direktion B � Task Force Fusionskontrolle,
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70,
B-1000 Brüssel.
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Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss

(Sache COMP/M.2573 � A & C/Grossfarma)

(2001/C 271/05)

(Text von Bedeutung für den EWR)

Am 30. August 2001 hat die Kommission entschieden, keine Einwände gegen den oben genannten
angemeldeten Zusammenschluss zu erheben und ihn insofern als für mit dem Gemeinsamen Markt ver-
einbar zu erklären. Diese Entscheidung stützt sich auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung
(EWG) Nr. 4064/89 des Rates. Der vollständige Text der Entscheidung ist nur auf Englisch erhältlich und
wird nach Herausnahme eventuell darin enthaltener Geschäftsgeheimnisse veröffentlicht. Er ist erhältlich

� auf Papier bei den Verkaufsstellen des Amtes für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften (siehe letzte Umschlagseite);

� in Elektronikformat über die ÐCEN�-Version der CELEX-Datenbank unter der Dokumentennummer
301M2573. CELEX ist das EDV-gestützte Dokumentationssystem für Gemeinschaftsrecht.

Für mehr Informationen über CELEX-Abonnements wenden Sie sich bitte an folgende Stelle:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxemburg
Tel.: (+352) 29 29-4 27 18, Fax: (+352) 29 29-4 27 09.
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EUROP˜ISCHE ZENTRALBANK

STELLUNGNAHME DER EUROP˜ISCHEN ZENTRALBANK

vom 13. September 2001

auf Ersuchen des Rates der Europäischen Union zu einem Vorschlag für eine Richtlinie des
Europäischen Parlaments und des Rates über die zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute,
Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats und zur ˜nderung
der Richtlinien 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG und 93/22/EWG des
Rates und der Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates

(KOM(2001) 213 endgültig)

(CON/2001/25)

(2001/C 271/06)

1. Am 21. Mai 2001 wurde die Europäische Zentralbank
(EZB) vom Rat der Europäischen Union um eine Stellung-
nahme zu einem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über die zusätzliche Beauf-
sichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen
und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats und zur
˜nderung der Richtlinien 73/239/EWG, 79/267/EWG,
92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG und 93/22/EWG
des Rates und der Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates
(KOM(2001) 213 endgültig) (nachfolgend als ÐVorschlag�
bezeichnet) ersucht. Ziel dieses Vorschlags ist es, gemein-
same Normen für die Beaufsichtigung von Finanzkonglo-
meraten in ganz Europa festzulegen. Genauer bestimmt der
Vorschlag, Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und
Wertpapierfirmen mit Sitz in der EU, die Teil eines Finanz-
konglomerats sind, einer zusätzlichen Beaufsichtigung zu
unterstellen. Um einen angemessenen aufsichtsrechtlichen
Rahmen zu schaffen, sieht der Vorschlag die Rolle einer für
die Koordination zuständigen Behörde (der Koordinator)
vor, die aus dem Kreis der beteiligten zuständigen Auf-
sichtsbehörden bestimmt werden soll. Darüber hinaus
nimmt der Vorschlag einige ˜nderungen an den sektoralen
Aufsichtsvorschriften vor, um Unterschiede zwischen den
Wettbewerbsbedingungen der beaufsichtigten Unterneh-
men der verschiedenen Finanzbranchen zu vermeiden.

2. Die Zuständigkeit der EZB zur Abgabe einer Stellung-
nahme beruht auf Artikel 105 Absatz 4 erster Gedanken-
strich des Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft (nachfolgend als ÐVertrag� bezeichnet) und Ar-
tikel 3.3 der Satzung des Europäischen Systems der Zen-
tralbanken und der Europäischen Zentralbank, da der Vor-
schlag Bestimmungen über die Aufsicht über Kreditinsti-
tute enthält und das Ziel verfolgt, die Stabilität des Finanz-
systems zu fördern. Diese Stellungnahme wurde gemäß
Artikel 17.5 Satz 1 der Geschäftsordnung der Europäischen
Zentralbank vom EZB-Rat verabschiedet.

3. Ziel des Vorschlags ist es, spezielle Aufsichtsvorschriften
für Finanzkonglomerate einzuführen und damit eine we-
sentliche Lücke in den EU-Aufsichtsvorschriften zu schlie-
ßen, welche dadurch hervorgerufen wird, dass bestimmte
Gruppen von Finanzinstituten als solche nicht von den
bestehenden sektoralen Vorschriften erfasst werden. Der
Vorschlag enthält eine zusätzliche Beaufsichtigung gegen-
über aufsichtspflichtigen Unternehmen, die einem Finanz-
konglomerat angehören und rückt deren angemessene Ei-
genkapitalausstattung, gruppeninterne Transaktionen und

Risikokonzentration ins Blickfeld. Darüber hinaus umfassen
Finanzkonglomerate aufsichtspflichtige Unternehmen, die
gewöhnlich unterschiedlichen sektoralen Aufsichtsbehör-
den in jedem Mitgliedstaat unterliegen, oder möglicher-
weise Unternehmen, die in verschiedenen Mitgliedstaaten
ansässig sind, was deshalb einen hohen Grad von Abstim-
mung zwischen allen beteiligten Behörden erforderlich
macht. Dadurch dass der Vorschlag im Hinblick auf die
Ernennung und den Aufgabenbereich des Koordinators
und den Informationsaustausch zwischen den zuständigen
Behörden Maßnahmen zur Erleichterung der zusätzlichen
Aufsicht vorsieht, trägt er dem Erfordernis einer verbesser-
ten Koordinierung zwischen allen beteiligten Behörden
Rechnung. In Kapitel IV des Vorschlags werden einige
˜nderungen an den sektoralen Rechtsakten der Gemein-
schaft vorgenommen, um gleiche Wettbewerbsbedingun-
gen zwischen den Finanzkonglomeraten und Ðhomogenen�,
lediglich in einer Finanzbranche tätigen Finanzgruppen zu
schaffen.

4. Die EZB begrüßt den Vorschlag in weiten Teilen und unter-
stützt ihn. Die EZB sieht den Vorschlag im Lichte des
Bedürfnisses, zunehmend integrierten europäischen Finanz-
märkten auf Gemeinschaftsebene einen angemessenen
rechtlichen Rahmen zur Sicherung der Stabilität des Fi-
nanzsystems zu liefern. Aus Sicht der EZB erfordern die
durch die Einführung des Euro hervorgerufenen Verände-
rungen der Finanzmärkte eine erhebliche Verstärkung der
Kooperationsmechanismen zwischen nationalen Behörden
sowie mit dem Eurosystem. Der Vorschlag zeichnet einen
anfänglichen Rahmen für die aufsichtsrechtliche Regelung
und Überwachung von Finanzkonglomeraten, der grund-
sätzlich als stimmig anzusehen ist. Die EZB begrüßt die
Zielsetzung des Vorschlags, und zwar vornehmlich im Hin-
blick auf die Behandlung der Frage der angemessenen Ei-
genkapitalausstattung in Finanzkonglomeraten, insbeson-
dere hinsichtlich der Vermeidung der Mehrfachbelegung
von Eigenkapital, der Überwachung von gruppeninternen
Transaktionen sowie der Sicherung angemessener Zusam-
menarbeit zwischen den zuständigen Behörden. Die EZB
teilt das Anliegen, einen stabilen institutionellen und auf-
sichtsrechtlichen Rahmen für die Beaufsichtigung von Fi-
nanzkonglomeraten in der Gemeinschaft zu schaffen. Dies
geschieht unter gebührender Berücksichtigung allgemeiner
Anforderungen an die Transparenz und Klarheit der Vor-
kehrungen, die Rechtssicherheit, und die angemessene Auf-
gaben- und Kompetenzverteilung unter den betreffenden
Behörden. Teil dieses Rahmens sollte auch die Anerken-
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nung der Rolle von Zentralbanken in der Sicherung der
Stabilität des Finanzsystems und des Beitrags sein, den
diese zur aufsichtsrechtlichen Überwachung leisten kön-
nen. Im Allgemeinen sieht die EZB Möglichkeiten für
über die gegenwärtige Fassung des Vorschlags hinaus-
gehende, weitere Erläuterungen zu bestimmten Fragen
der Aufsicht über Finanzkonglomerate (siehe weiter unten).

5. Erstens, Definition und Bestimmung eines Finanzkonglo-
merats. Einleitend sei bemerkt, dass die EZB die Erstellung
einer umfassenden Typologie der in den Mitgliedstaaten
vorhandenen Konglomerate als unumgänglich für das Ver-
ständnis der konkreten Auswirkungen und der Reichweite
des Vorschlags erachtet. Nach Ansicht der EZB sollte ein
Verfahren für die konkrete Bestimmung eines Finanzkon-
glomerats gemäß Artikel 2 Absatz 13 und Artikel 3 im
Vorschlag vorgesehen werden. Grundsätzlich könnte die
Initiative, das Bestehen eines Finanzkonglomerats zu mel-
den, in die Verantwortung der Unternehmen gelegt wer-
den, die ein solches Konglomerat bilden. Auf der anderen
Seite könnte den zuständigen Behörden die Verantwortung
dafür übertragen werden, aufsichtspflichtige Unternehmen
daraufhin zu überprüfen, ob sie ein Konglomerat bilden
und die von den zum Konglomerat gehörenden Unterneh-
men gelieferten Meldungen zu bestätigen. In jedem Fall
sind die zuständigen Behörden letztendlich dafür verant-
wortlich, gegenseitiges Einvernehmen über die Bestim-
mung eines Finanzkonglomerats zu erzielen. In diesem
Zusammenhang könnte es eine zusätzliche Aufgabe des
Koordinators sein, der Europäischen Kommission in ähn-
licher Weise wie dies zum Beispiel bei zugelassenen Kredit-
instituten geschieht (Artikel 11 der Richtlinie
2000/12/EG) (1) Finanzkonglomerate mitzuteilen. Eine Auf-
stellung der einer zusätzlichen Beaufsichtigung unterliegen-
den Finanzkonglomerate könnte zudem zusammen mit
den aufsichtspflichtigen Unternehmen, die ein jedes Fi-
nanzkonglomerat bilden, und ihren jeweiligen Koordinato-
ren beispielsweise einmal im Jahr im Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften veröffentlicht werden.

6. Der Anwendungsbereich des Vorschlags hängt von der De-
finition eines Finanzkonglomerats ab. Ein Finanzkonglome-
rat weist die folgenden Merkmale auf: seine Gruppe um-
fasst ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunterneh-
men und mindestens ein Unternehmen aus einer anderen
Finanzbranche; seine Gruppe umfasst mindestens ein be-
aufsichtigtes Unternehmen (ein Kreditinstitut oder eine
Wertpapierfirma oder ein Versicherungsunternehmen); es
entfaltet erhebliche branchenübergreifende Aktivitäten
und es erbringt hauptsächlich Finanzdienstleistungen. Hin-
sichtlich dieses letztgenannten Merkmals möchte die EZB
auf die folgenden drei Punkte hinweisen. Erstens ist die
hauptsächliche Erbringung von Finanzdienstleistungen an
den Begriff der ÐFinanzbranche� geknüpft. Die letztgenann-
te, in Artikel 2 Absatz 7 enthaltene Begriffsbestimmung
umfasst die Banken-, Versicherungs- und Wertpapierdienst-
leistungsbranchen. Die EZB nimmt zur Kenntnis, dass diese
Definition einen Großteil des gemeinsamen Vermögensver-
waltungsgeschäfts vom Begriff der Finanzbranche aus-
schließt. Aufgrund der Wesensart dieses Geschäftszweigs
und der ihm in der Finanzdienstleistungsindustrie zukom-
menden Bedeutung erscheint dies als unangemessen. In
diesem Zusammenhang weist die EZB darauf hin, dass

Verwaltungsgesellschaften infolge der endgültigen An-
nahme des Vorschlags für eine Richtlinie zur ˜nderung
der Richtlinie 85/611/EWG zur Koordinierung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Orga-
nismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)
zwecks Festlegung von Bestimmungen für Verwaltungs-
gesellschaften und vereinfachte OGAW-Prospekte (2) ver-
einheitlichten Aufsichtsregelungen unterliegen werden.
Die ˜nderungen der oben genannten Richtlinie ermögli-
chen den Verwaltungsgesellschaften, eine für jeden Kunden
getrennte Verwaltung von Portfolio-Investitionen in Finan-
zierungsinstrumenten durchzuführen, welche auch von
Banken und Wertpapierfirmen angeboten wird. Aus diesem
Grunde sollte die Erbringung von gemeinsamen Ver-
mögensverwaltungsdienstleistungen in die Definition der
ÐFinanzbranche� aufgenommen werden. Darüber hinaus
ist anzumerken, dass Artikel 4 des Vorschlags vorsieht,
eine zusätzliche Beaufsichtigung über alle aufsichtspflichti-
gen Unternehmen eines Finanzkonglomerats auszuüben,
die entweder an der Spitze eines Finanzkonglomerats ste-
hen, oder Tochterunternehmen einer gemischten Finanz-
holdinggesellschaft mit Sitz in der Gemeinschaft sind,
oder durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 12 Absatz
1 der Richtlinie 83/349/EWG (3) oder auf sonstige Weise
gemäß Artikel 4 innerhalb des Anwendungsbereichs des
Vorschlags verbunden sind. Artikel 2 Absatz 4 des Vor-
schlags definiert Ðbeaufsichtigte Unternehmen� als Kredit-
institute, Versicherungsunternehmen und Wertpapierfir-
men. Im Lichte des Vorstehenden schlägt die EZB vor,
Verwaltungsgesellschaften auf der Grundlage einer Kosten-
Nutzen-Analyse in die Begriffsbestimmung eines beaufsich-
tigten Unternehmens im Sinne von Artikel 2 Absatz 4
aufzunehmen, so dass diese einer dem Vorschlag entspre-
chenden zusätzlichen Beaufsichtigung unterliegen.

Zweitens schlägt die EZB vor, dass die in Artikel 3 Absatz
1 festgelegte Schwelle zur Berechnung der Bedeutung der
Banken- und Wertpapierbranche innerhalb einer Gruppe
ebenso bilanzunwirksame Posten enthalten kann. Die Auf-
nahme von bilanzunwirksamen Posten ist vom gegenseiti-
gen Einvernehmen der zuständigen Behörden nach Artikel
3 Absatz 3 Buchstabe c) des Vorschlags abhängig. Aus-
schließlich auf bilanzunwirksamen Posten beruhende Mel-
dungen können jedoch als unzureichend angesehen wer-
den, sofern bilanzunwirksamen Posten einen bedeutenden
Teil des Gesamtbereichs der Aktivitäten bilden.

Drittens stellt die EZB ferner hinsichtlich Artikel 3 Absatz
1 fest, dass der Vorschlag keine Regelungen zu Unterneh-
men, an denen andere Unternehmen beteiligt sind, enthält,
bei denen die Schwellenberechnung anhand der Zahlen der
Bilanzsumme etwas irreführend sein kann. Aus diesem
Grunde sollte in Artikel 3 Absatz 1 eine Schwellenberech-
nung anhand von anteilsmäßigen Zahlen zugelassen wer-
den.
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7. Um zu einem Finanzkonglomerat gehörende Unternehmen
bestimmen zu können, wird in Artikel 2 Absatz 11 des
Vorschlags der Begriff der ÐGruppe� definiert, wobei auf
das Vorhandensein Ðenger Verbindungen� zwischen natür-
lichen oder juristischen Personen abgestellt wird. Der letzt-
genannte Begriff stützt sich auf den durch die sogenannte
BCCI-Folgerichtlinie (Richtlinie 95/26/EG (1) in die sektora-
len Richtlinien eingeführten Grundgedanken der engen
Verbindungen, der sich hauptsächlich auf Unternehmen
bezieht, die gemäß der Richtlinie 83/349/EWG einen kon-
solidierten Jahresabschluss erstellen müssen. Darüber hi-
naus erfasst die Begriffsbestimmung in Artikel 2 Absatz
12 des Vorschlags weitere Fälle, in denen beispielsweise
Ðeine oder mehrere Personen nach Auffassung der zustän-
digen Behörden de facto einen beherrschen Einfluss auf
eine andere Person ausübt bzw. ausüben�, und zwar unab-
hängig davon, ob dieser beherrschende Einfluss (wie nach
der betreffenden Richtlinie für die Konsolidierung des Jah-
resabschlusses erforderlich) aufgrund eines Vertrags oder
einer Vorschrift in der Satzung des Unternehmens aus-
geübt wird. Obwohl sicherlich davon auszugehen ist, dass
der zuständigen Behörde ein ausreichender Entscheidungs-
spielraum eingeräumt werden sollte, welche Unternehmen
Finanzkonglomeraten zuzurechnen sind und einer zusätz-
lichen Beaufsichtigung unterworfen werden, ist zu beden-
ken, dass dadurch die erforderliche Einheitlichkeit der
künftigen Anwendung des Vorschlags in den Mitgliedstaa-
ten nicht beeinträchtigt werden darf.

8. Zweitens, die zusätzliche Beaufsichtigung und die Rolle des
Koordinators. Die EZB stellt fest, dass eine Definition für
den wiederholt, zum Beispiel in Artikel 5 Absatz 1, Artikel
6 Absatz 1 und Artikel 7, auftretenden Begriff Ðder für die
zusätzliche Beaufsichtigung zuständigen Behörden� fehlt.
Die Überschrift des Artikels 7 und der Wortlaut von Ar-
tikel 7 Absatz 1 legt nahe, dass es sich bei der für die
zusätzliche Beaufsichtigung zuständigen Behörde in der
Tat um den Koordinator handelt. Dieser Punkt sollte klar-
gestellt werden. Nach Ansicht der EZB ist es keine prakti-
kable Lösung, dass der Koordinator gemäß Artikel 7 Ab-
satz 1 möglicherweise aus mehr als einer zuständigen Be-
hörde besteht. Dies bedeutet, dass der Koordinator sich aus
mehreren zuständigen Behörden zusammensetzen kann.
Nach dem Verständnis der EZB sollte der Koordinator ei-
nen Beitrag zur Verringerung der Komplexität leisten und
diese nicht erhöhen. Die EZB hält es deshalb für vorzugs-
würdig, die Aufgabe des Koordinators lediglich einer zu-
ständigen Behörde zu übertragen. Außerdem stellt die EZB
fest, dass nach Artikel 7 Absatz 3 des Vorschlags der für
die zusätzliche Beaufsichtigung eines Finanzkonglomerats
zuständige Koordinator die zuständigen Behörden der an-
deren betroffenen Mitgliedstaaten und die Europäische
Kommission über seine Ernennung unterrichtet. Nach Auf-
fassung der EZB folgt aus dem Transparenzgebot an die
institutionellen Gemeinschaftsvorschriften für die Finanz-
aufsicht, dass die Ernennung des Koordinators kraft Geset-
zes auch allen beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Un-
ternehmen des Finanzkonglomerats, beispielsweise über
das Mutterunternehmen des Konglomerats oder das beauf-
sichtigte, im Zuständigkeitsbereich des Koordinators ansäs-
sige Unternehmen, und der breiten Öffentlichkeit mitgeteilt
wird. In dieser Hinsicht weist zum Beispiel Abschnitt 5.1.2
des Verfahrenskodexes des Internationalen Währungsfonds
zur Transparenz der Geld- und Finanzpolitik darauf hin,

dass Ðdie Aufgaben der Finanzbehörden und deren Befug-
nis, Finanzpolitik zu führen, öffentlich bekanntgemacht
werden sollten.� In diesem Zusammenhang möchte die
EZB darauf hinweisen, dass die meisten Vorschriften des
Vorschlags darauf beruhen, dass die zuständigen Behörden
bei ihren Arbeiten zusammenarbeiten und diese koordinie-
ren. Dies gilt zum Beispiel für Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4
Absatz 4, Artikel 5 Absatz 5, Artikel 6 Absatz 6, Artikel
13 Absatz 2 und die Anhänge I und II. Die praktische
Durchführbarkeit aller dieser Vorschriften hängt deshalb
davon ab, dass konkrete, schriftliche Absprachen und Ver-
einbarungen zwischen den für die beaufsichtigten Unter-
nehmen des Konglomerats zuständigen Behörden getroffen
werden. Nach Auffassung der EZB sollten die zuständigen
Behörden die Möglichkeit zur Veröffentlichung solcher Ver-
einbarungen, vorzugsweise im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften, haben. Darüber hinaus ist die EZB hinsicht-
lich der Umsetzung solcher Vereinbarungen der Ansicht,
dass ein gewisser Grad der Konvergenz im Hinblick auf
deren Hauptbestandteile erreicht werden sollte, wobei die
erforderliche Flexibilität aufsichtsrechtlicher Vereinbarun-
gen erhalten bleibt, um eine angemessene Transparenz
und Verständlichkeit des aufsichtsrechtlichen Rahmens so-
wie eine gleiche und effektive Behandlung bei der Aufsicht
über Finanzkonglomerate zu schaffen.

9. Was die Vorschriften über die Ernennung eines Koordinators
nach Artikel 7 Absatz 2 angeht, würde es die EZB vorziehen,
wenn die in diesem Absatz genannten objektiven Kriterien
Vorrang hätten über das Ermessen der zuständigen Behörden,
den Koordinator in einer Ad-hoc-Vereinbarung zu bestimmen,
wobei Letzteres als eine Alternativlösung in Betracht kommen
kann. Dies ist gerechtfertigt, wenn man berücksichtigt, dass
objektive Kriterien für die Ernennung des Koordinators den
Anforderungen der Transparenz und Rechtssicherheit im Hin-
blick auf die zusätzliche Beaufsichtigung der Finanzkonglome-
rate besser gerecht werden. Darüber hinaus stellt die EZB fest,
dass bestimmte, in Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b) Ziffern ii),
iii) und iv) genannte Kriterien für die Ermittlung des Koor-
dinators, wie zum Beispiel die Ðhöchste Bilanzsumme�, von
Faktoren abhängen, die sich mit der Zeit ändern. In diesem
Zusammenhang ist die EZB der Auffassung, dass, sofern keine
größeren Veränderungen in der Zusammensetzung des Kon-
glomerats auftreten, in allen Fällen und unabhängig von Ver-
änderungen in solchen dynamischen Faktoren die Ernennung
des Koordinators auf einen bestimmten Mindestzeitraum fest-
geschrieben werden sollte, welcher im vorgelegten Vorschlag
bestimmt werden könnte. Dies würde nicht nur ein gewisses
Maß an Kontinuität der zusätzlichen Beaufsichtigung gewähr-
leisten, sondern wäre auch aus Bedarf an Transparenz und
Rechtssicherheit gerechtfertigt.

10. Im Hinblick auf die Aufgaben des Koordinators nach Artikel 8
begrüßt die EZB die empfohlene Aufstellung der vorgeschrie-
benen Aufsichtspflichten. Die EZB ist der Auffassung, dass
dem Koordinator eine aktive Rolle im Hinblick auf die Über-
wachung des Finanzkonglomerats übertragen werden sollte.
Zur Förderung der Transparenz und Klarheit gegenüber
Marktteilnehmern und der Öffentlichkeit im Allgemeinen
empfiehlt die EZB, dass dem Koordinator zusätzlich zum Auf-
gabenkreis nach Artikel 8 Absatz 1 die Aufgabe übertragen
wird, im Einvernehmen mit den zuständigen Behörden und
unter Beachtung der sektoralen Vorschriften die Mitteilung
gegenüber der breiten Öffentlichkeit von Entscheidungen, die
für das Finanzkonglomerat in seiner Gesamtheit von Bedeu-
tung sind, zu koordinieren.
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11. Die EZB stellt fest, dass auch die zusätzliche Beaufsichti-
gung im Hinblick auf angemessene Eigenkapitalausstattung,
gruppeninterne Transaktionen und Risikokonzentration da-
von abhängt, dass die zuständigen Behörden bei ihren Ar-
beiten effektiv zusammenarbeiten. Dies kann zu Unsicher-
heit über die Struktur des aufsichtsrechtlichen Rahmens
führen, der grundsätzlich in allen Teilen präzise definiert
sein und nicht durch Unklarheiten über seine Wirksamkeit
geschwächt werden sollte. Das Problem der Schaffung glei-
cher Wettbewerbsbedingungen unter Finanzinstituten
dürfte innerhalb des empfohlenen rechtlichen Rahmens
an Bedeutung gewinnen, und das Risiko der Aufsichtsarbi-
trage sollte in dieser Hinsicht so weit wie möglich abge-
wendet werden. Um mögliche Unklarheiten zu vermeiden,
sollte beispielsweise branchenübergreifendes Kapital auf der
Ebene des Finanzkonglomerats definiert werden, da die
sektoralen Richtlinien im Hinblick auf Eigenkapitalbestand-
teile nicht harmonisiert sind. Darüber hinaus stellt der
Vorschlag nicht klar, welche nationale Rechtsordnung auf
die zusätzliche Beaufsichtigung des Konglomerats anwend-
bar ist. Gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) scheint das
Recht des Mitgliedstaats, in dem der Koordinator ansässig
ist, maßgeblich zu sein. Diese Auslegung wird jedoch mög-
licherweise durch den Wortlaut der Anhänge I und II in
Frage gestellt, die im Allgemeinen vorsehen, dass die zu-
ständigen Behörden Einvernehmen über die Anwendung
der Aufsichtsregeln erzielen sollen. Nach Ansicht der EZB
würde eine klar verständliche Lösung dahingehen, dass das
betreffende nationale Recht des Mitgliedstaates, in dem der
Koordinator ansässig ist, auf die Tätigkeiten des Koordina-
tors im Rahmen der zusätzlichen Beaufsichtigung von Fi-
nanzkonglomeraten Anwendung findet. Sofern der Koor-
dinator aus mehr als einer zuständigen Behörde besteht,
sollte der Vorschlag die anwendbare Rechtsordnung klar-
stellen. Auf der anderen Seite geben jedoch bestimmte
Vorschriften des Vorschlags den zuständigen Behörden
Möglichkeiten, an der zusätzlichen Beaufsichtigung teil-
zunehmen. Die zuständigen Behörden sind beispielsweise
nach Artikel 13 befugt, Maßnahmen zur Beendigung fest-
gestellter Verstöße zu treffen. Wenn eine Aufsichtsbehörde
in dieser Hinsicht Maßnahmen gegen Unternehmen eines
Finanzkonglomerats ergreift, die in einem anderen Mit-
gliedstaat ansässig sind, kann dies zu kollisionsrechtlichen
Fragestellungen und Problemen der internationalen Zustän-
digkeit führen. Deshalb empfiehlt die EZB, dass der Vor-
schlag genauer zwischen den von den zuständigen Behör-
den zu erfüllenden Aufsichtsaufgaben und der Rolle des
Koordinators unterscheiden sollte.

12. Drittens, Krisenmanagement. Die EZB geht davon aus, dass
der aufsichtsrechtliche Rahmen des Vorschlags Situationen
des Krisenmanagements auf der Ebene von Finanzkonglo-
meraten umfasst. Die Aufgaben des Koordinators nach Ar-
tikel 8 Absatz 1 umfassen insbesondere Ðdie Koordinierung
von Sammlungen und die Verbreitung zweckdienlicher
bzw. grundlegender Informationen in [. . .] Krisensituatio-
nen� und Ðdie Planung und Koordinierung der Aufsichts-
tätigkeiten [. . .] in Krisensituationen�. Die Ausübung na-
tionaler Kompetenzen, und dementsprechend, die Rolle
anderer betroffener Behörden als Krisenmanager bleibt da-
von unberührt. Weil jedoch der sehr allgemein gefasste
Wortlaut des letzten Unterabsatzes des Artikels 9 Absatz
1 insbesondere mit den in ÐKrisensituationen� zu erfüllen-
den Aufgaben unvereinbar sein könnte, beurteilt die EZB
diesen als der Unterstützung der Rolle des Koordinators in
solchen Situationen wenig zweckdienlich. Dennoch be-
grüßt die EZB die Zuweisung einer solchen Rolle an den

Koordinator, weil dies insbesondere den Empfehlungen des
Berichts des Wirtschafts- und Finanzausschusses über Fi-
nanzkrisenmanagement entspricht. Ferner möchte die EZB
in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass der Be-
richt empfiehlt, Ðalle von einer Krisensituation möglicher-
weise betroffenen Behörden frühzeitig zu unterrichten�.
Nach dem Bericht des WFA schließt dies Zentralbanken
sowie die für die Überwachung von Zahlungsverkehrssys-
temen zuständigen Behörden ein. Die EZB möchte deshalb
noch einmal betonen, dass auch im Falle einer Krise auf
der Ebene der Finanzkonglomerate die Rolle der Zentral-
banken bei der Sicherung der Stabilität des Finanzsystems
es rechtfertigt, dass die zuständigen Behörden und der Ko-
ordinator diesen Mitteilung machen.

13. Viertens, die Zusammenarbeit und der Informationsaus-
tausch zwischen zuständigen Behörden. Die EZB begrüßt
Artikel 9 des Vorschlags. Die EZB interpretiert Artikel 9
Absatz 1 dahingehend, dass dieser die zuständigen Behör-
den dazu verpflichtet, sowohl allgemein als auch im be-
stimmten Einzelfall zusammenzuarbeiten und Informatio-
nen auszutauschen. Zudem begrüßt es die EZB, dass so-
wohl auf Antrag als auch auf die Eigeninitiative einer zu-
ständigen Behörde ein Informationsaustausch stattfindet.
Nach Ansicht der EZB sollte es deshalb keine Hindernisse
für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch
unter den für die aufsichtspflichtigen Unternehmen eines
bestimmten Finanzkonglomerats zuständigen Behörden ge-
ben. Wie bereits oben im Hinblick auf das Krisenmanage-
ment erwähnt, erachtet die EZB den Anwendungsbereich
des letzten Unterabsatzes des Artikels 9 Absatz 1 im Zu-
sammenhang mit den in Artikel 9 Absatz 1 enthaltenen
zwingenden Vorschriften als zu weit gefasst. Zwar erkennt
die EZB an, dass es in den Beziehungen zwischen zustän-
digen Behörden und insbesondere bei der Ausführung ih-
rer jeweiligen institutionellen Aufträge der Flexibilität be-
darf. Die EZB ist jedoch der Überzeugung, dass diese Fle-
xibilität in der Praxis im Rahmen der zwischen den zu-
ständigen Behörden zu schließenden Vereinbarungen er-
reicht werden kann.

14. Fünftens, die Bezugnahme im Vorschlag auf Zentralbanken
und das Eurosystem. Die EZB begrüßt die Bezugnahme in
Artikel 9 Absatz 1 darauf, dass Ðdarüber hinaus die zu-
ständigen Behörden den sektoralen Vorschriften entspre-
chend auch mit Zentralbanken, anderen Stellen mit ver-
gleichbaren geldpolitischen Aufgaben und gegebenenfalls
auch mit sonstigen, für die Überwachung von Zahlungs-
verkehrssystemen zuständigen Behörden Informationen
über beaufsichtigte Unternehmen eines Finanzkonglome-
rats austauschen, wenn diese die Angaben für die Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben benötigen�. Nach dem Verständ-
nis der EZB werden durch diese Vorschrift alle möglichen
rechtlichen Hindernisse auf Gemeinschaftsebene für den
Informationsaustausch über Finanzkonglomerate im Rah-
men der Aufsicht zwischen den zuständigen Behörden,
unabhängig von ihren branchenbezogenen Aufgaben, und
Zentralbanken sowie den für die Überwachung der Zah-
lungsverkehrssysteme zuständigen Behörden, beseitigt. In
diesem Zusammenhang möchte die EZB zunächst die
Frage der Wortwahl ansprechen. Auf der einen Seite ist
es sowohl in der Praxis als auch im Kontext der WWU
nach dem Vertrag der Fall, dass alle in der Europäischen
Union ansässigen Stellen mit geldpolitischen Aufgaben
Zentralbanken sind. Das Eurosystem ist für zwölf Mitglied-
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staaten die für geldpolitische Angelegenheiten zuständige
Behörde. Auf der anderen Seite sind die Zentralbanken
der Mitgliedstaaten und das Eurosystem zudem die ein-
zigen in der Gemeinschaft für die Überwachung von Zah-
lungsverkehrssystemen zuständigen Stellen. Dieser recht-
liche Rahmen findet seinen vollen Ausdruck im Memoran-
dum of Understanding über die Zusammenarbeit zwischen
der Zahlungsverkehrsüberwachung und der Bankenaufsicht
in der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsuni-
on (1). Die EZB möchte deshalb den Wortlaut des oben
genannten Unterabsatzes des Artikels 9 Absatz 1 durch
folgende Neuformulierung klarstellen: Ð[. . .] Zentralbanken,
das Europäische System der Zentralbanken und die Euro-
päische Zentralbank�. Die Bezugnahme auf das ESZB und
die EZB erfolgt aus zwei Gründen. Erstens hat der Infor-
mationsaustausch mit den Zentralbanken des Eurosystems
seit dessen Gründung eine grenzüberschreitende Dimensi-
on, die in den sektoralen Richtlinien noch nicht berück-
sichtigt wird. Zweitens können einer Zentralbank des Euro-
systems übermittelte Informationen mit allen anderen dem
Eurosystem angehörenden Zentralbanken geteilt werden.
Nach Ansicht der EZB würde der bestehende Wortlaut
des Vorschlags veraltete Konzepte lediglich weiter verfesti-
gen. In dieser Hinsicht wäre die Aufnahme eines Erwä-
gungsgrundes in den Vorschlag, der der Gründung des
Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäi-
schen Zentralbanken Rechnung trägt, zu begrüßen.

15. Darüber hinaus stellt die EZB fest, dass der Verweis in
Artikel 9 Absatz 1 auf den Austausch von im Zusammen-
hang mit der Aufsichtstätigkeit stehenden Informationen
mit Zentralbanken eine Anerkennung des Beitrags darstellt,
den Zentralbanken zum aufsichtsrechtlichen Rahmen für
Finanzkonglomerate leisten. Die EZB möchte betonen,
dass es für Zentralbanken von großer Bedeutung ist, die
den Aktivitäten von großen und komplexen multinationa-
len Unternehmen innewohnenden Risiken zu überwachen.
Die traditionelle Ausrichtung der Zentralbanken auf das
Systemrisiko in Verbindung mit ihrer Kenntnis der Geld-
und Wertpapiermärkte und Infrastrukturen der Märkte so-
wie ihrer Funktion bei der Überwachung von Zahlungs-
verkehrs- und Abwicklungssystemen verleiht ihnen eine
einzigartige Stellung, Risiken für die Stabilität des Finanz-
systems zu erkennen. In diesem Zusammenhang wird der
Austausch von aufsichtsrelevanten Informationen mit Zen-
tralbanken dazu beitragen, die Systemstabilität der Gemein-
schaft zu überwachen und zu sichern. Darüber hinaus ist
hier nach Ansicht der EZB auch die Perspektive des Euro-
Währungsgebiets von besonderer Bedeutung, wenn man

berücksichtigt, dass es Ziel des Vorschlags ist, das System-
risiko von Finanzkonglomeraten auf Gemeinschaftsebene
zu regeln. Das Verhalten großer und komplexer Finanz-
gruppen hat möglicherweise weit über die nationalen
Grenzen hinaus Auswirkungen auf Geld- und Kapital-
märkte sowie auf Zahlungsverkehrs- und Abwicklungssys-
teme. In diesem Zusammenhang kann das bestehende
Netzwerk der zum Eurosystem gehörenden Zentralbanken
eine verbesserte Überwachung der Risiken für die Stabilität
des Finanzsystems im Einheitswährungsraum bieten.

16. Sechstens, das Ausschussverfahren. Die EZB begrüßt das in
den Artikeln 16 und 17 vorgeschlagene Ausschussverfah-
ren, das im Wesentlichen darauf abzielt, Markt- und
Rechtsentwicklungen in die Hauptkonzepte, auf die sich
der Vorschlag stützt, einzubeziehen und deren einheitliche
Anwendung zu gewährleisten. Wesentlicher Bestandteil des
Vorschlags ist deshalb die Einsetzung eines Ausschusses für
Finanzkonglomerate. Die EZB begrüßt die geplante Vor-
gehensweise, die in jüngster Zeit neue Impulse durch den
Schlussbericht des Ausschusses der Weisen über die Regu-
lierung der europäischen Wertpapiermärkte erhalten hat.
Es ist jedoch zu bedenken, dass sich die Legitimität von
Ausschussverfahren nicht nur auf deren technische Durch-
führbarkeit sondern auch auf das Vorhandensein angemes-
sener Garantien der Transparenz und Vorrechte der betref-
fenden Gemeinschaftsorgane und -einrichtungen stützen
sollte. Die EZB möchte auch an die Schlussfolgerungen
des Ausschusses der Weisen im Hinblick auf die notwen-
dige Ausarbeitung eines gemeinschaftsrechtlichen Rah-
mens, der flexibel ist und sich schnell geänderten Umstän-
den anpassen kann, erinnern. In diesem Zusammenhang
betont die EZB, dass die Zusammenarbeit im Bereich der
Aufsicht hinsichtlich der Konvergenz der aufsichtsrecht-
lichen Praktiken und der Umsetzung des Richtlinienvor-
schlags, insbesondere im Hinblick auf die Hauptelemente
der zur Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behör-
den geschlossenen Vereinbarungen, ein zentraler Gesichts-
punkt im Rechtsetzungsverfahren der Gemeinschaft bezüg-
lich der Finanzkonglomerate sein sollte. Nützlich wäre
auch die periodische Erstellung einer Typologie der Finanz-
konglomerate.

17. Diese Stellungnahme wird im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften veröffentlicht.

Geschehen zu Frankfurt am Main am 13. September 2001.

Der Präsident der EZB

Willem F. DUISENBERG
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